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Mitteilungen aus der Gemeinde und der Schule 

Publikation von Einbürgerungsgesuchen 
Gemäss Art. 11 des Reglements für die Behandlung von Gesuchen über 
den Erwerb des Bürgerrechtes sind Einbürgerungsgesuche, welche für 
die Gemeindeversammlung traktandiert werden, mindestens 40 Tage vor 
der Versammlung durch die Gemeinderatskanzlei im Anschlagkasten 
und in den Mitteilungen des Gemeinderates zu publizieren. Diese Publika-
tion erfolgt hiermit. 

Für die Gemeindeversammlung vom 16. Juni 2026 sind drei Einbürge-
rungsgesuch traktandiert. 

Publikationsdauer: 15. April 2026 bis 28. April 2026 

Engeler Roland, geb. 1953, deutscher Staatsangehöriger, wohnhaft an 
der Eugenbergstrasse 16 in Salenstein; 

Schneider Hans Gustav, geb. 1949 und seine Ehefrau 
Schneider Annette Maria, geb. 1957, beide deutsche Staatsangehörige, 
wohnhaft an der Weingartenstrasse 15 in Fruthwilen; 

Worob Irene, geb. 1968, deutsche Staatsangehörige, wohnhaft am 
Baschenweg 17b in Salenstein. 

Stimmberechtigte, die ein Einbürgerungsgesuch ablehnen möchten, ha-
ben während der Auflagefrist einen entsprechenden schriftlichen und 
begründeten Antrag an die Gemeindekanzlei Salenstein einzureichen. 

Der Antrag wird dem Gesuchsteller oder der Gesuchstellerin zur Stellung-
nahme weitergeleitet. Dieser/Diese kann sich zum Antrag innert 10 Tagen 
vernehmen lassen. Antrag und Vernehmlassung werden an der Gemein-
deversammlung den anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern 
zur Kenntnis gebracht. 

In diesem Fall findet an der Gemeindeversammlung eine geheime Ab-
stimmung über das entsprechende Einbürgerungsgesuch statt. 

Geht bis zum 28. April 2026 kein schriftlicher Antrag bei der Gemeinde-
kanzlei ein, wird an der Gemeindeversammlung vom 16. Juni 2026 über 
das Einbürgerungsgesuch nicht mehr abgestimmt. Das Gesuch gilt in die-
sem Fall als genehmigt. 
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Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung am 01. Mai 2026 und 
über Auffahrt und Pfingsten 
Die Gemeindeverwaltung und die Entsorgung bleiben am Freitag, 01. 
Mai 2026 geschlossen. Am Samstag, 02. Mai 2026 ist die Entsorgung zu 
den ordentlichen Öffnungszeiten bedient. 

Über Auffahrt bleibt die Gemeindeverwaltung vom Mittwoch, 13. Mai 
2026, 12.00 Uhr bis Montag, 18. Mai 2026, 08.30 Uhr geschlossen. 

Die bediente Annahme im Werkhof für Nespresso-Kapseln, Kuh-Bag, Bau-
schutt/Keramik, Elektroschrott, Kühlgeräte, Metalle, Öle, Styropor/Sagex 
bleibt am Freitag, 15. Mai 2026 ebenfalls geschlossen.  

Alu/Weissblech, Batterien, Glas, PET-Getränkeflaschen, Textilien, Papier 
und Karton können während den Öffnungszeiten (Freitag: 07.30 – 12.00 
und 13.00 – 18.30 Uhr, Samstag: 09.30 – 16.00 Uhr) entsorgt werden. 

Ebenfalls bleibt die Gemeindeverwaltung am Pfingstmontag, 25. Mai 
2026, geschlossen.  

Den Pikettdienst der Technischen Werke erreichen Sie in Notfällen unter 
der Nummer 071 672 80 30.  

Bei einem Todesfall können Sie sich direkt beim Friedhofwart unter  
079 215 01 63 melden. 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. 

 
 
41. Ermatinger Seifenkistenrennen am 26. April 2026 
Das 41. Seifenkistenrennen und die spannenden Qualifikationsläufe zur 
Schweizer Meisterschaft finden am Sonntag, den 26. April 2026 statt. Das 
Fahrerlager und der Start befinden sich auf der Weingartenstrasse. Die 
Strecke führt entlang der Fruthwilerstrasse, die für die Qualifikationsläufe 
gesperrt wird, bis nach Ermatingen, wo sich auf der Höhe des Sekundar-
schulhauses das Ziel befindet. Der Event, der Geschicklichkeit und 
Schnelligkeit von den Teilnehmern verlangt, bietet den Zuschauern span-
nende und spektakuläre Rennläufe. Wir wünschen den Organisatoren 
und Rennfahrer einen unfallfreien Tag und spannende Rennen mit vielen 
Zuschauern. 
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Projektstand Ausbaggerung Gondelhafen 
Für die Entnahme und Verwertung der Auflandungssedimente ist eine 
kantonale Bewilligung erforderlich. Dazu ist ein Projekt mit einer entspre-
chenden Beprobung der Sedimentqualität zu erarbeiten, das auch noch 
öffentlich aufgelegt werden muss. Im Weiteren sind Angebote von Unter-
nehmungen einzuholen, die auf diese Arbeiten spezialisiert sind.  

Der Sektor A muss noch einmal beprobt werden, wenn der Wasserstand 
hoch genug ist um mit einem Boot die geforderten Sediment- Beprobung 
durchzuführen. Nach der ersten Beprobung mit zu hohen Grenzwerten, 
müsste das entnommene Material aus diesem Sektor in eine Spezialde-
ponie (Typ B) entsorgt werden. 

Je nach Qualität der Sedimente können diese entweder im Bodensee 
vor Güttingen verklappt oder an Land in einer Deponie Typ A oder B ent-
sorgt werden. Aufgrund einer Anfrage beim Kanton ist eine Verbringung 
in der Landwirtschaft aufgrund der Materialqualität nicht zulässig. Im Wei-
teren ist für die Verklappung im See eine Sperrzeit jeweils von Oktober bis 
März zu berücksichtigen. 

Mit der kantonalen Genehmigung der Sedimententnahme ist im Sommer 
2026 zu rechnen. Bis dann sollten auch die Angebote für die möglichen 
Entsorgungswege vorliegen, damit dann das preislich günstigste Ange-
bot ausgewählt werden kann. 
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Zurückschneiden der Bäume, Hecken, Sträucher und anderen 
Pflanzen 
Laut Gesetz über Strassen und Wege des Kantons Thurgau sind Eigentü-
mer von Liegenschaften an öffentliche Strassen und Wege (inklusive Fuss-
wege und Trottoirs) verpflichtet, Bäume, Hecken und Sträucher jederzeit 
so unter Schnitt zu halten, dass sie nicht in den Strassenraum hineinragen 
und die Übersicht auf Strassen und Wege nicht gefährden.  

Dabei sind folgende Vorschriften zu beachten: 

1. Überragende Äste sind im Fahrbahnbereich auf 4,5m lichte Höhe, 
bei Wegen und Trottoirs auf 2,5m lichte Höhe zu stutzen. 

2. Seitlich hat der Rückschnitt auf die Grundstücksgrenze zu erfolgen. 
3. Im Sichtzonenbereich von Ausfahrten oder Strasseneinmündungen 

dürfen Pflanzen höchstens 80cm ab Strassenhöhe erreichen.  
4. Strassenlampen, Verkehrssignaltafeln, Strassennamensschilder und 

Hydranten dürfen nicht überwachsen sein. 

Die betroffenen Grundeigentümer werden hiermit aufgefordert, diesen 
Vorschriften so bald als möglich, jedoch spätestens bis am 31. Mai 2026 
nachzukommen und das Zurückschneiden im Verlaufe des Jahres nöti-
genfalls zu wiederholen.  

Das Schnittgut kann direkt bei der ARA Zweckverband Untersee in Berlin-
gen entsorgt werden. 

Wird dieser Aufforderung nicht nachgekommen, werden diese Arbeiten 
nach dem 31. Mai 2026 durch die Gemeinde auf Kosten des Grundei-
gentümers ausgeführt. 

Diese gesetzlichen Vorschriften dienen der Verkehrssicherheit und helfen, 
Unfälle und schlimmstenfalls daraus entstehende Rechtsfragen zu ver-
meiden und erlaubt den Blaulichtorganisationen im Notfall eine rasche 
Zufahrt zu den Grundstücken. 

Wir bitten alle Liegenschaftsbesitzerinnen und Liegenschaftsbesitzer, die 
Pflanzen entsprechend unter Schnitt zu halten. 
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Neues Angebot zur selbständigen Bewirtschaftung Ihres Steuer-
kontos 
Mit der eGov Box haben Sie die Möglichkeit, Ihr Steuerkonto online einzu-
sehen und verschiedene Steueranliegen zeit- und ortsunabhängig zu er-
ledigen. 

Folgende Dienstleistungen stehen im Online-Steuerkonto zur Verfügung: 

- Einsicht in Ihr Steuerkonto mit detaillierter Anzeige der Buchungen, 
wie Rechnungsbeträgen, Zahlungen, Gutschriften sowie der Saldi 

- Bestellung von Einzahlungsscheinen oder Aufbereitung von Infor-
mationen für den elektronischen Zahlungsverkehr 

- Bestellung von 6er und 12er Abonnementen zur Bezahlung künfti-
ger provisorischer Steuerrechnungen 

- Beantragung von Zahlungsvereinbarungen 
- Verwaltung des Auszahlungskontos für Steuerrückzahlungen 

eFaktoren 
Mit dem Service eFaktoren können Sie die provisorische Steuerrechnung 
online anpassen. Damit werden die Änderungen nach der Prüfung auto-
matisch in die Steuersoftware übernommen, sodass beim nächsten 
Rechnungslauf eine aktualisierte Rechnung versandt wird. 

Wichtiger Hinweis 
- Für die Nutzung der eGov Box ist die vorgängige Registrierung und 

Aktivierung am ePortal der Gemeinde Salenstein notwendig.  
- Mit der Aktivierung Ihres Benutzerkontos auf dem ePortal sind Sie für 

die sichere Aufbewahrung von Benutzername und Passwort verant-
wortlich. Benutzername und Passwort müssen geheim gehalten 
und gegen Missbrauch durch Unbefugte geschützt werden.  

Für allfällige Fragen steht Ihnen das Steueramt Salenstein gerne während 
den Schalteröffnungszeiten zur Verfügung. 

 
 
Schulhausanbau: Auf der Baustelle geht es sichtbar voran 
Beim Schulhausanbau ist der Fortschritt inzwischen gut zu sehen. Seit dem 
Spatenstich Anfang März hat sich auf der Baustelle einiges bewegt, und 
das Projekt nimmt Schritt für Schritt Form an. 

Ein besonderer Moment war der 3. März 2026 um 14.10 Uhr. Im Beisein der 
Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrpersonen wurde die Zeitkapsel 
einbetoniert. Darin liegen Zeichnungen der Kinder, Texte mit Informatio-
nen über das Leben heute sowie persönliche Beschreibungen zur Schule 
und zu den aktuellen Schulfächern. Damit wurde ein Stück Gegenwart 
im neuen Gebäude festgehalten. 
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Derzeit wird das Erdgeschoss betoniert. Die Arbeiten werden von regio-
nalen Unternehmen ausgeführt, anschliessend folgt der Holzständerbau. 
Nach heutigem Stand soll die Hülle des Anbaus spätestens nach den 
Sommerferien geschlossen sein, sodass danach der Innenausbau starten 
kann. 

Mit dem Erweiterungsbau reagiert die Schule auf den zusätzlichen Raum-
bedarf und schafft Platz für die kommenden Jahre. Bereits beim Spaten-
stich wurde deutlich, wie wichtig das Projekt für Schule und Gemeinde 
ist.  

Florian Roth, Aktuariat Schulkommission Salenstein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impressionen von der Baustelle und dem einbetonieren der Zeitkapsel 
 
 
Jubilaren- und Frühjahrskonzert der Musikgesellschaft Ermatin-
gen 
Am Sonntag, 29. März 2026, fand in der Mehrzweckhalle Salenstein das 
jährliche Konzert der Musikgesellschaft Ermatingen statt, das von den Ge-
meinden Salenstein und Ermatingen unterstützt wird. 

Die anwesenden Jubilarinnen und Jubilaren sowie Gäste wurden mit ei-
nem abwechslungsreichen musikalischen Programm unterhalten, das 
von traditionellen Stücken bis hin zu modernen Kompositionen reichte. 

Für das leibliche Wohl sorgten die von den Vereinsmitgliedern selbst ge-
backenen Köstlichkeiten. 
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Der Gemeinderat bedankt sich bei den Jubilarinnen und Jubilaren für die 
zahlreiche Teilnahme und ins besonders bei der Musikgesellschaft Erma-
tingen unter der Leitung von Stefan Hundertpfund für den gelungenen 
und kurzweiligen Anlass, der durch unterhaltsame Anekdoten bereichert 
wurde. 

 
 
Prämienverbilligung 2026 für quellenbesteuerte Personen 
Automatischer Antragsversand  
Im April 2026 erhalten alle quellensteuerpflichtigen Personen automatisch 
ein Antragsformular, deren auf ein Jahr hochgerechnete Quellensteuer-
abrechnung per 01.01.2026 eine einfache Steuer unter Fr. 800.00 ergibt. 
Das unterzeichnete Formular muss bis 31. Dezember 2026 bei der Kran-
kenkassenkontrollstelle der zuständigen Gemeinde eingereicht werden. 
Wird diese Frist verpasst, verfällt der Anspruch. 

Antragsverfahren 
Quellensteuerpflichtige Personen (L- und B-Bewilligung), die kein Antrags-
formular erhalten, müssen den Antrag auf Prämienverbilligung bis zum 31. 
Dezember 2026 stellen. Das Formular kann über www.svztg.ch unter Prä-
mienverbilligung abgerufen und ausgefüllt oder bei der Krankenkassen-
Kontrolle der zuständigen Gemeinde bezogen werden. Es ist zusammen 
mit der Krankenkassen-Police per 01.01.2026 bei der Krankenkassen-Kon-
trolle einzureichen. Wird dies Frist verpasst, verfällt der Anspruch. 

Die Berechnung des Anspruchs und eine allfällige Auszahlung erfolgt im 
Jahr 2027 durch die Quellensteuerbehörde.  

Grenzgänger 
Grenzgängerinnen und Grenzgänger, die am 1. Januar 2025 im Kanton 
Thurgau einer Erwerbstätigkeit nachgehen und der obligatorischen Kran-
kenversicherung unterstehen, haben den Antrag auf Prämienverbilligung 
bis am 31. Dezember 2025 zu stellen. Wird diese Frist verpasst, verfällt der 
Anspruch. 

Der Lebensmittelpunkt von Grenzgängern liegt im Ausland. Deshalb hat 
vor der Berechnung der IPV eine Kaufkraft- und Währungsbereinigung 
der Einkommens- und Vermögenswerte zu erfolgen. 

Fragen/Unklarheiten 
Gerne dürfen Sie sich an Kerstin Vogel unter 058 346 24 30 oder  
kerstin.vogel@salenstein.ch wenden. 

 
 
 
Salenstein, 30. März 2026 Der Gemeinderat 
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Bewegungsminuten für das Coop-Gemeinde-Duell können auch auf dem Sportplatz der Schule ge-
sammelt werden 

 

In den Wochen vom 4.05.2026 bis 26.05.2026 steht auf dem roten Sportplatz der Schule das mobile 
Sportfeld vom Sportamt des Kanton Thurgau. Dieses Angebot steht der Bevölkerung an den Randzeiten 
und an den Wochenenden ebenfalls zur Verfügung. Per Handy kann Sportmaterial aus der blauen Box 
vor Ort ausgeliehen werden. Diese erfordert eine einmalige Registrierung und kann und mit einer Blue-
tooth-Verbindung mit der Box geöffnet werden.  

 

 

Das mobile Sportfeld bietet eine ideale Lösung, um Sport und Bewegung flexibel und ortsunabhängig 
zu fördern. Das Feld kann vielseitig genutzt werden, beispielsweise für Fussball, Pickleball, Streetracket 
oder Unihockey. Das Sportfeld wird zusammen mit einer Boxup, die passende Sportartikel für die ge-
nannten Aktivitäten enthält, zur Verfügung gestellt. 
Dank der robusten Bauweise und einfachen Handhabung ist das Sportfeld schnell einsatzbereit. Das 
Material in der BoxUp kann kostenlos über eine App bezogen werden, sodass die Aktivität nach kurzer 
Zeit beginnen kann. 

SAMMELN SIE IHRE PUNKTE. Wir freuen uns auf einen Besuch und die Begegnungen auf dem Schul-
hausareal und bitten um eine sachgemässe Behandlung des Materials. 

 

Thomas Bächer, Schulleiter  
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Veranstaltungen April und Mai 2026 
(gem. Erfassung auf der Website www.salenstein.ch) 
 
Di 14.04 Evang.  

Kirchgemeinde 
Kinderwoche Kirche Er-

matingen 
  

Sa 25.04 Gemeinde  
Salenstein 

Jungbürgeranlass     

Do 30.04 Evang.  
Kirchgemeinde 

AlphaYouth Jugend-
raum 

19:30 

So 03.05 Kath.  
Kirchgemeinde 

Patrozinium St. Albin 
- Eucharistiefeier 

Kirche Er-
matingen 

10:30 

Di 05.05 Kath.  
Kirchgemeinde 

Rechnungsge-
meinde 

Kath.  
Pfarreisaal 

20:00 

Di 05.05 Evangelische Kir-
che Ermatingen 

Kirchgemeindever-
sammlung 

Kirche  
Ermatingen 

20:00 

Mi 06.05 Samariterverein Er-
matingen und Um-
gebung 

Samariterverein Mo-
natsübung 

Feuerwehr-
depot Er-
matingen 

19:30 

Sa 09.05 Gemeinde  
Salenstein 

Wanderung Coop 
Gemeindeduell 

Start MZH 
Salenstein 

10:00 / 
10:30 

Mi 20.05 Evang.  
Kirchgemeinde 

Pfingstandacht Kirche 
Ermatingen 

19:00 

Mo 25.05 Militärschützen 
Salenstein 

Obligatorische 
Schiessübung 

Schützen-
haus Adel-
mos 

09:00 

Do 28.05 Evangelische Kir-
che Ermatingen 

AlphaYouth Jugend-
raum  

19:30 
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 Ermatingen Seniorenrat Salenstein 

 

 

 

In unseren Gemeinden Ermatingen und Salenstein wollen wir strukturelle, soziale und organi-
satorische Voraussetzungen erfüllen, die es Menschen mit Demenz ermöglicht, möglichst 

lange selbstständig, selbstbestimmt, sicher und würdevoll in der Dorfgemeinschaft zu leben. 

 

„Würdevolles Leben mit Demenz in Ermatingen“ 

 

Gerne möchten wir Sie zu einem Vortrag mit Rene Künzli einladen. 

Der Anlass findet statt am Donnerstag, 23. April 18.00 h im Vinorama.    

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
  



 

Seite | 20 

Mitteilungen aus der Bevölkerung / den Vereinen 

 

 

 

 Ermatingen Seniorenrat Salenstein 

 

 

 

Gemeinsam Essen 
 

Das nächste gemeinsame Essen der Seniorinnen und Senioren 

findet im Mai statt am 

 

Donnerstag, 07. Mai 2026 

12.00 Uhr 

Restaurant «Seegarten»  

 

Anmeldung bis Freitag, 01. Mai 

Heidi Rihs 071 664 16 64 

rihs.chaes@bluewin.ch 

 

Auf Wunsch kann ein Abholdienst oder eine Fahrgemeinschaft organisiert werden. 

 

www.ermatingen.ch/Veranstaltungen 
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Jahresversammlung Musikgesellschaft Ermatingen 

Am Freitag, 27. Februar trafen sich die Mitglieder der Musikgesellschaft Ermatingen zur 127. 
Jahresversammlung. Zuerst genossen alle ein feines Nachtessen und das gemütliche Beisam-
mensein. Anschliessend führte die Präsidentin Ursula Gubler durch die Traktandenliste. Das 
Vereinsjahr war geprägt von verschiedenen Auftritten und Anlässen. Der Höhepunkt war die 
Teilnahme am Kantonalen Musiktag in Dussnang-Oberwangen wo die Musikgesellschaft Erma-
tingen in der 4. Stärkeklasse den 1. Rang belegen konnte. Im September fand bei schönstem 
Herbstwetter eine Vereinsreise ins Bündnerland statt. Der Besuch des Hagerbachstollens und 
des Weinfestes in Jennins bleibt allen Mitgliedern in bester Erinnerung. Zum Abschluss des 
Vereinsjahres fand das traditionelle Konzert in der Kirche im November statt wo die Musikan-
ten wiederum ein abwechslungsreiches Konzertprogramm präsentieren konnten. 

Stefan Stalder wurde für 22 Jahre und Lukas Kirner für 10 Jahre Mitgliedschaft bei der Musik-
gesellschaft geehrt. Die Gemeinschaft wird bei der Musikgesellschaft gelebt und es ist sehr 
schön, dass man altersübergreifend zusammen Musik machen kann.  

Ursula Gubler hat auf diese Jahresversammlung den Rücktritt als Präsidentin eingereicht. Kat-
rin Kirner wurde ehrenvoll als neue Präsidentin gewählt. Alle Mitglieder und der Vorstand un-
terstützen Katrin Kirner in ihrem Amt und die anstehenden Aufgaben und Tätigkeiten wurden 
auf verschiedene Schultern verteilt. 

Am 29. März findet das Frühlings- und Jubilaren Konzert in der Mehrzweckhalle Salenstein 
statt. Am 14. Mai wird ein Teil der Musikanten die Stadtmusik Stein am Rhein am Eidgenössi-
schen Musikfest in Biel unterstützen. Wie gewohnt wird die Musikgesellschaft an der Staader-
chilbi ein Frühschoppenkonzert geben und im November findet das traditionelle Konzert in 
der Kirche statt. Alle Termine sind auch auf der Homepage der Musikgesellschaft ersichtlich. 
Neue Musikanten/innen sind herzlich willkommen und dürfen jederzeit unverbindlich in eine 
Probe «hereinschnuppern».  
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Öffnungszeiten und Kontakte 

 

Montag 08.30 – 12.00 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr 

Dienstag 08.30 – 12.00 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr 

Mittwoch 07.30 – 12.00 Uhr 

Donnerstag 08.30 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 

Freitag 08.30 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr 

 
Telefon 058 346 24 00 info@salenstein.ch www.salenstein.ch 

 
Gemeindeschreiberin, Einwohnerdienste, Hafenverwaltung 

Priska Keller 058 346 24 02 priska.keller@salenstein.ch 

 
Finanzen und Steuern 

Peter Bolliger 058 346 24 20 peter.bolliger@salenstein.ch 

 
Bauverwaltung, Technische Werke, Strassen, Plätze und Wege 

Andreas Kihm 058 346 24 40 andreas.kihm@salenstein.ch 

 
Fakturierung Technische Werke und Gebühren, Hundekontrolle 

Agnes Singer 058 346 24 07 agnes.singer@salenstein.ch 

 
Kreditorenbuchhaltung, Einwohnerdienste, AHV-Zweigstelle 

Kerstin Vogel 058 346 24 30 kerstin.vogel@salenstein.ch 

 
Werkhof 

Andrea Gilg 079 422 84 16 werkhof@salenstein.ch 

 
Bereitschaftsdienst Technische Werke (Elektrizitäts- und Wasserwerk) 

Montag – Freitag 07.30 – 12.00 und 13.30 – 17.00 Uhr 058 346 24 40 

Ausserhalb der Bürozeiten     071 672 80 30 

 
Eingabeschluss für die Mai-Ausgabe: 

28. April 2026 an priska.keller@salenstein.ch 


